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Fragen an die Vernehmlassungsteilnehmenden 
 
 

(A) Fragen zu den Zielvorgaben für die Klimapolitik der Schweiz 

A1 Varianten: Der Bundesrat unterbreitet mit seiner Vernehmlassungsvorlage zwei Varianten für eine Kli-
mastrategie der Schweiz. Die beiden Varianten werden verkürzt als Variante 1 "Verbindliche Klimaziele" respekti-
ve Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" bezeichnet. In diesem Zusammenhang interessiert die 
Frage nach der Präferenz für eine der beiden Varianten. 

A1.1 Soll sich die Schweiz für Variante 1 "Verbindliche Klimaziele" entscheiden? X Ja � nein 

A1.2 Soll sich die Schweiz für Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" 
entscheiden? 

� ja X Nein 

Weitere Bemerkungen zur Variantenwahl:  

Variante A1.1.ist eine Minimalvariante, die aber immerhin den Fokus auf die Senkung der Treibhausgasemissio-
nen  im Inland richtet. Bei Variante A1.2 wäre die Wirkung in der Schweiz  noch kleiner. Für uns müssen die ver-
bindlichen Klimaziele so gesetzt werden, dass eine Klimaerwärmung unter 2 Grad gehalten werden kann, um 
immense Schäden, u.a. bezüglich Ernteausfällen, Wasserversorgung, Volkswirtschaft und Gesundheit zu verhin-
dern oder möglichst klein zu halten. Eine Reduktion von 30-40% bis 2020 ist darum zwingend. Es müssen auch 
Massnahmen getroffen werden, um die „grauen Emissionen“, die mit importierten Gütern eingeführt werden, zu 
kompensieren.  Für diese grauen Emissionen tragen wir mit unserem Konsum Mitverantwortung, die wahrge-
nommen werden muss. Bei den Massnahmen im Ausland müssten die zu finanzierenden Projekte auf Qualität 
und Wirksamkeit  geprüft werden, also ein Standard festgelegt werden. Nach unserer Meinung muss eine neue, 
wirksamere Variante mit dem Fokus auf Reduktionen im Inland ausgearbeitet werden, die alle weiter oben aufge-
führten Punkte mit einbezieht.  

 

 

 

A2 Fragen zu Variante 1 "Verbindliche Klimaziele": Variante 1 schlägt vor, die anrechenbaren Treib-
hausgasemissionen der Schweiz bis 2020 gesamthaft um 20% gegenüber 1990 zu senken. Der Bund legt zur 
Erreichung dieses Ziels den Fokus auf Massnahmen im Inland. Die Privatwirtschaft kann einen Teil ihrer Reduk-
tionsanstrengung durch den Erwerb ausländischer Zertifikate erbringen (max. ¼ der zu erreichenden Emissions-
verminderungen). Wenn sich die EU und weitere Staaten zu vergleichbaren Anstrengungen verpflichten, erhöht 
die Schweiz ihr Reduktionsziel auf 30 %. In diesem Fall sollen rund 20 Prozentpunkte der erforderlichen Reduk-
tionen durch Massnahmen im Inland und rund 10 Prozentpunkte mit Massnahmen im Ausland erreicht werden. 
Zu klären ist dabei die Frage, ob zusätzlich zum Gesamtziel Teilziele für einzelne Treibhausgase respektive Sek-
torziele für spezifische Emittentengruppen festgelegt werden sollen. Im Hinblick auf die Konkretisierung der Vari-
ante "Verbindliche Klimaziele" interessieren somit folgende Fragen: 

A2.1 Ist das in Variante 1 vorgeschlagene Reduktionsziel adäquat für die Schweiz? � ja X Nein 

A2.2 Sollen zusätzlich zum Gesamtziel Teilziele für einzelne Treibhausgase festgelegt 
werden? 

X Ja � nein 

A2.3 Sollen zusätzlich zum Gesamtziel Sektorziele für spezifische Emittentengruppen 
festgelegt werden? 

X Ja � nein 

Weitere Bemerkungen zu Variante 1: 

A2.1 Dieses Ziel ist zu niedrig. Der Flugverkehr muss in die Reduktionsverpflichtung miteinbezogen werden.  
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A3 Fragen zu Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität": Ziel der Variante 2 ist es, die anre-
chenbaren Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2020 um 50% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. 
15 Prozentpunkte sollen dabei mit Massnahmen im Inland und 35 Prozentpunkte mit Massnahmen im Ausland 
erreicht werden. Im Hinblick auf die Konkretisierung der Variante "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" inter-
essiert insbesondere die Frage der langfristigen Perspektive der vollständigen Klimaneutralität sowie mögliche 
strategische Entscheide bei steigenden Zertifikatspreisen. Die Fragen dazu können wie folgt formuliert werden:  

A3.1 Ist das in Variante 2 vorgeschlagene Reduktionsziel adäquat für die Schweiz? � ja X  Nein 

A3.2 Erachten Sie es als notwendig, bei stark ansteigenden Zertifikatskosten das Re-
duktionsziel zurückzunehmen?  

� ja X  Nein 

A3.3 Ist die vollständige Klimaneutralität ab 2030 ein für die Schweiz adäquates Ziel? � ja ?  Nein 

Weitere Bemerkungen zu Variante 2: 

A3.3: was heisst Klimaneutralität genau? 

Bei Variante 2 wird auch das Ausland miteinbezogen. Dies ist richtig, da das Klima über die Landesgrenzen hin-
aus beeinflusst wird. Problematisch ist dabei, dass die Schweiz im Ausland nicht bestimmen kann. 
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(B) Fragen zu den Instrumenten und Massnahmen der Klimapolitik der Schweiz 

Nicht nur die Zielvorgaben, auch die Instrumente und Massnahmen zur Erreichung der Reduktionsziele der 
Schweizer Klimapolitik verlangen eine differenzierte Diskussion. Ein Teil der Instrumente und Massnahmen lässt 
sich sowohl mit Variante 1 "Verbindliche Inlandziele" als auch mit Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klima-
neutralität" verbinden; andere Massnahmen sind von der Strategiewahl abhängig. 

B1 Strategieunabhängige Massnahmen / Instrumente: Sowohl zur Eindämmung des Klimawandels, als 
auch zur Anpassung an den Klimawandel können verschiedenste strategieunabhängige Massnahmen und In-
strumente eingesetzt werden. 

Massnahmen zur Eindämmung des Klimawandels: Die Palette möglicher Massnahmen zur Eindämmung des 
Klimawandels ist breit. Sie reicht von Emissionsvorschriften, Lenkungsabgaben und dem Erwerb ausländischer 
Klimazertifikate bis hin zur Förderung klimafreundlicher Innovationen und Technologien. Die Förderung klima-
freundlicher Innovationen kann überdies die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz stärken. Im Rahmen dieser Ver-
nehmlassung interessieren dazu insbesondere folgende Fragen: 

B1.1 Soll das Emissionshandelssystem der Schweiz so ausgestaltet werden, dass es 
mit dem EU-System verknüpft werden kann? 

X  Ja � nein 

B1.2 Soll der Bund  ausländische Zertifikate einer zusätzlichen Qualitätsprüfung nach 
nationalen Standards unterziehen? 

X  Ja � nein 

B1.3 Soll der Bundesrat für die  wichtigsten Emittentengruppen Emissionsvorschriften 
einführen dürfen? 

X  Ja � nein 

B1.4 Soll der Bund klimafreundliche Innovationen mit gezielten Förderinitiativen unter-
stützen und dafür zusätzliche staatliche Mittel einsetzen? 

X  Ja � nein 

Weitere Bemerkungen zu Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels: 

B1.3: s. auch unter A2.1: Einbindung des Flugverkehrs 

 

 

 

Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel: Unter Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
sind insbesondere Massnahmen bezüglich der Landwirtschaft, der Gesundheit, des Bevölkerungsschutzes, der 
Wasserversorgung sowie des Schutzes vor Naturgefahren zu verstehen. Es interessieren dazu folgende Fragen: 

B1.6 Sollen Massnahmen zur Anpassung an die Klimaänderung integraler Bestandteil 
der Schweizer Klimapolitik sein? 

X  Ja � nein 

B1.7 Soll der Bund eine Koordinationsfunktion bei der Vorsorge gegen neue Risiken 
aufgrund der Klimaänderung übernehmen? 

X  Ja � nein 

B1.8 Soll der Bund eine Finanzierungsfunktion bei Massnahmen zur Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels übernehmen? 

X Ja � nein 

Weitere Bemerkungen zu Anpassungsmassnahmen: 
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B2 Massnahmen und Instrumente zu Variante 1 "Verbindliche Klimaziele": Im Zusammenhang mit 
Variante 1 ist die Möglichkeit alternativer klimapolitischer Instrumente zur Emissionsreduktion, wie beispielsweise 
die Einführung verschärfter Vorschriften, oder aber gezielter Förderung und Anreize zu diskutieren. Überdies 
interessiert der Zusammenhang zwischen der Höhe der CO2-Abgabe und der Entwicklung des Ölpreises. Die 
Fragen dazu lauten wie folgt: 

B2.1 Sollen anstelle der CO2-Abgabe alternative Instrumente zur Emissionsreduktion 
eingeführt werden? 

� ja X  Nein 

B2.2 Soll die Höhe der CO2-Abgabe an die Wirkung des sich verändernden Ölpreises 
gekoppelt werden?  

� ja X Nein 

Weitere Bemerkungen zu den Massnahmen und Instrumenten zu Variante 1: 

B2.1 Es sollten die wirksamsten Instrumente eingeführt werden. Falls ein anderes allein oder in Kombination mit 
der CO2-Abgabe mehr bringt und schneller zum Ziel führt,  ist dieses einzuführen.  

 

 

 

B3 Massnahmen und Instrumente zu Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität": Im Zu-
sammenhang mit Variante 2 interessiert die Akzeptanz alternativer Instrumente zur Durchsetzung der Kompensa-
tionspflicht, wie beispielsweise Vorschriften beim Import sowie die Frage der Kompensationspflicht an sich. Fer-
ner ist zu klären, ob zur Erreichung der vollständigen Klimaneutralität der Schweiz ab 2030 sämtliche Treibhaus-
gase und Emittenten, wie beispielsweise Methan und Lachgas aus der Landwirtschaft, CO2 aus der Abfall-
verbrennung und der Zementproduktion und synthetische Treibhausgase aus Kühlmitteln, mit einer Kompensati-
onspflicht belegt werden sollen. Die Fragen dazu lassen sich wie folgt formulieren: 

B3.1 Sollen anstelle der CO2-Abgabe alternative Instrumente zur Durchsetzung der 
Kompensationspflicht eingeführt werden?  

?  Ja � nein 

B3.2 Sollen vornehmlich die Importeure fossiler Brenn- und Treibstoffe mit einer Kom-
pensationspflicht belegt werden? 

� ja x Nein 

B3.3 Sollen zur Erlangung der vollständigen Klimaneutralität ab 2030 alle Treibhausga-
se und Emittenten mit einer Kompensationspflicht belegt werden? 

X  Ja � nein 

Weitere Bemerkungen zu den Massnahmen und Instrumenten zu Variante 2: 

B3.1 Welche Instrumente?  Neue  Instrumente müssen dann aber  wirkungsvoller sein . 
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C Fragen zur Finanzierung der Klimapolitik der Schweiz 

Neben den Ziele sowie den Instrumenten und Massnahmen der Klimapolitik wird auch die Frage der Finanzie-
rung der Klimapolitik der Schweiz zu entscheiden sein. Die Klimapolitik der Schweiz kann entweder verursacher-
bezogen (zum Beispiel aus einer CO2-Abgabe) oder durch allgemeine Bundesmittel finanziert werden. In diesem 
Zusammenhang interessieren die Antworten auf folgende Fragen: 

C1.1 Ist eine verursachergerechte Finanzierung von Reduktionsmassnahmen einer Finan-
zierung aus allgemeinen Bundesmitteln vorzuziehen? 

X  Ja � nein 

C1.2 Ist eine verursachergerechte Finanzierung von Anpassungsmassnahmen einer 
Finanzierung aus allgemeinen Bundesmitteln vorzuziehen? 

X  Ja � nein 

Weitere Bemerkungen zur Finanzierung der Klimapolitik der Schweiz: 

Verursachergerechte Finanzierungen sind volkswirtschaftlich sinnvoll. Überlegt werden müsste die Anlegung 
eines Spezialfonds zur Finanzierung von langfristigen klimarelevanten Massnahmen.  

 

 

 
 

 

 
Zusätzliche Überlegungen: 
 
Die Klimaerwärmung ist ein Problem von grösster Bedeutung und höchster Priorität, 
hängt doch das längerfristige Überleben von Gesellschaft und Wirtschaft davon ab, dass 
wir dieses Problem schnell und nachhaltig in den Griff bekommen.  
Da die Klimaerwärmung und die damit verbundenen Probleme alle Lebensbereiche tan-
giert, müssen auch alle Departemente in die Problemlösung miteinbezogen werden 
(Gesundheit, Volks- und Landwirtschaft, Finanzen, Gesetz, Recht, Umwelt, Raumpla-
nung, Energie, Forschung, Erziehung etc. etc.). 
Da die Zeit drängt und zaghafte Schritte der grossen Tragweite des Problems in keiner 
Weise gerecht werden, braucht es dringend Massnahmen zur Förderung von Sensibili-
sierung, Information, Schulung und Beratung einer breiten Öffentlichkeit. (Bevölkerung 
aller Altersstufen, Entscheidungsträger, Industrie, Schulen etc.) Dazu müssen Mittel, z.B. 
aus einer Zweckbindung aus den Einkünften des Klimarappens, bereit gestellt und allen-
falls ein Zusatzartikel in das Co2-Gesetz aufgenommen werden.  
Eine ganz neue Variante mit hohen Zielen in der Schweiz und mit einer möglichen, not-
wendigen Steuerung auch im Ausland sollte erarbeitet werden. 
 
 
CVP-Frauen Schweiz, 16.03.2009 
 
 
Die Präsidentin: Babette Sigg Frank 


